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A.  Prüfungsauftrag 

Der Aufsichtsrat der 

L-KONZEPT Holding AG, Berlin, 

- im Folgenden auch "Gesellschaft" genannt - 

hat mir den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 

den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 

nach den §§ 317 ff. HGB zu prüfen. 

Gemäß § 318 HGB wurde ich auch beauftragt, den von der Gesellschaft zum 31. Dezember 

2010 aufzustellenden Konzernabschluss zu prüfen. Über diese Prüfung erstatte ich einen 

gesonderten Bericht. 

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die an-

wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.  

Dem mir erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 

319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 20 ff. der Berufssatzung entgegen. 

Die L-KONZEPT ist wegen Unterschreitens der Größenklassen des § 293 HGB von der 

Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschluss und Konzernlageberichts befreit. 

Dieser Bericht ist ausschließlich an die L-Konzept Holding AG gerichtet. 

Die Prüfung wurde, mit Unterbrechungen, in der Zeit vom 24. Februar bis zum 10. Juni 2011 

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Leipzig durchgeführt. Die Fertigstellung des 

Prüfungsberichts erfolgte in meinem Büro. 

Bei der Prüfung standen mir die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie Urkunden und 

Verträge uneingeschränkt zur Verfügung. Alle von mir erbetenen Aufklärungen und Nach-

weise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat mir die Vollständigkeit der Buchführung, 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt. 
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Art und Umfang meiner Prüfungshandlungen habe ich in meinen Arbeitspapieren festgehal-

ten. 

Über das Ergebnis meiner Prüfungshandlungen erstatte ich den nachfolgenden Bericht. 

Meinem Bericht habe ich den geprüften Jahresabschluss 2010, bestehend aus Bilanz (Anla-

ge 2), Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 3) und Anhang (Anlage 4), sowie den ge-

prüften Lagebericht 2010 (Anlage 1) beigefügt. 

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse habe ich in den Anlagen 6 

und 7 dargestellt. 

Dieser Prüfungsbericht wurde nach dem Prüfungsstandard 450 "Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., 

Düsseldorf, (IDW) erstellt. 

Dem Auftrag liegen die als Anlage 9 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-

schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 zu 

Grunde. Die Höhe meiner Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu 

Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. 
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B.  Grundsätzliche Feststellungen 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter enthält m.E. folgende Kernaussagen zur wirt-

schaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf: 

1.  Auch die Finanz- und Kapitalmärkte haben sich in 2010 deutlich erholt gezeigt. Wohnim-

mobilien sind weiterhin gefragt. Der Immobilienumsatz im Bereich Wohnungseigentum 

(Altbau) ist nach wie vor nicht durch eine operative Nachfrage im lokalen Markt, sondern 

durch ein vertriebsgetriebenes Geschehen geprägt. 

2. Da sich das operative Geschäft weitgehend in den Beteiligungen vollzieht, hängt der wirt-

schaftliche Erfolg der L-KONZEPT Holding AG, Berlin, bislang maßgeblich vom Ge-

schäftserfolg der Beteiligungen ab. Im Geschäftsjahr 2010 ist eine Gewinnausschüttung 

aus Vorjahren in Höhe von TEUR 148 aus der L-KONZEPT Leipzig GmbH erfolgt. Die 

L-KONZEPT Holding AG, Berlin, konnte damit ihre laufenden Aufwendungen jedoch nicht 

decken und erzielte im Berichtszeitraum einen Jahresfehlbetrag von TEUR 57. 

3. Der Vertriebsumsatz der Beteiligungsunternehmen im Geschäftsjahr 2010 war mit TEUR 

5.646 nicht zufrieden stellend. Zur Hauptversammlung am 30.08.2010 wurde der Sitz der 

L-KONZEPT Holding AG von Grünwald nach Berlin verlegt. 

 

zu 1. und 2. 

Die Beteiligungsgesellschaften leiden weiterhin an den Nachwirkungen der Finanz- und Ka-

pitalmarktkrise. In Deutschland hat sich die Wohnimmobilie als wertstabile und krisenfeste, 

vor allem aber inflationssichere Geldanlage etabliert, dennoch stagnierte derzeit das operati-

ve Geschäft an den Standorten der Beteiligungsgesellschaften, so dass aus den operativen 

Jahresergebnissen der Beteiligungsgesellschaften keine Ausschüttungen generiert werden 

konnten. Die Gewinnausschüttung der L-KONZEPT Leipzig GmbH an die L-KONZEPT Hol-

ding AG resultiert aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2007. Die L-KONZEPT Sachsen 

GmbH weist als einziges Beteiligungsunternehmen im Geschäftsjahr einen Jahresüber-

schuss (TEUR 576) aus. Dieses Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus einer Ergebnisab-

führung der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, Lindau. Die 50-%ige Kommanditbeteiligung der 

L-KONZEPT Sachsen GmbH an der RB Wohnbau GmbH & Co. KG wurde im Geschäftsjahr 
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veräußert, so dass künftig keine Ausschüttungen aus dem Geschäftsbereich der RB Wohn-

bau GmbH & Co. KG mehr erwartet werden können. Die von der L-KONZEPT Sachsen 

GmbH nicht benötigten liquiden Mittel aus dieser Gewinnausschüttung wurden der 

L-KONZEPT Holding AG darlehensweise zur Verfügung gestellt. Da die erhaltene Gewinn-

ausschüttung die operativen Aufwendungen der L-KONZEPT Holding AG nicht ausgleichen 

konnte, wird für das Geschäftsjahr ein Jahresfehlbetrag von TEUR 57 ausgewiesen. 

zu 3. 

Von ihren Beteiligungen am Bilanzstichtag ist vor allem die unmittelbare Beteiligung an der 

L-KONZEPT Leipzig GmbH wesentlich. Der Immobilienumsatz dieser Beteiligungsgesell-

schaft ist im Geschäftsjahr unter den Erwartungen geblieben. Hinzu kam, dass die ursprüng-

lich auf Expansion ausgerichtete Gesellschaft ihre hohen Gesellschaftsaufwendungen nur 

verzögert dem tatsächlich getätigten Geschäftsumfang angepasst hat. Bei einem Jahresum-

satz von TEUR 4.576 (Vorjahr: 5.599) hat diese Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag von 

TEUR 556 (Vorjahresüberschuss: TEUR 35) ausgewiesen. Am Bilanzstichtag beträgt das 

Eigenkapital der L-KONZEPT Leipzig GmbH TEUR 717, der Vorratsbestand TEUR 1.191, 

die liquiden Mittel TEUR 599, die Bankverbindlichkeiten TEUR 1.043 und die erhaltenen 

Anzahlungen TEUR 424.  

Die L-KONZEPT Sachsen GmbH war bisher nur in eingeschränktem Umfang selbst tätig. 

Das operative Geschäft wurde in der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, Lindau, ausgeführt, an 

der die L-KONZEPT Sachsen GmbH als Kommanditistin zu 50% beteiligt war. Nach Veräu-

ßerung dieser Kommanditanteile im Geschäftsjahr durch die L-KONZEPT Sachsen GmbH 

muss die Gesellschaft eigenes Bauträgergeschäft aufbauen. Aus eigenem Umsatz hat die 

L-KONZEPT Sachsen GmbH bei einem Umsatz von TEUR 195 einen Rohertrag von TEUR 

15 erzielt. Durch Beteiligungserträge aus der RB Wohnbau GmbH & Co. KG und der Veräu-

ßerung der Kommanditbeteiligung weist die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von TEUR 

576 (Vorjahresfehlbetrag TEUR 118) aus. Die im Vorjahr ausgewiesene bilanzielle Über-

schuldung ist damit beseitigt. 

Die L-KONZEPT Holding AG hat im Geschäftsjahr kaum noch Umsatzerlöse aus Buchhal-

tungsleistungen für fremde Unternehmen (TEUR 2) erzielt.  Aus der L-KONZEPT Leipzig 

GmbH sind jedoch Beteiligungserträge von TEUR 148 zugeflossen. Die Personalaufwen-

dungen haben sich unwesentlich vermindert und betreffen im Berichtszeitraum Vorstands-

vergütungen von TEUR 128 (Vorjahr: TEUR 135) und Gehälter mit Sozialabgaben für zwei 

Mitarbeiter von TEUR 62 (Vorjahr: TEUR 64). Der Dienstvertrag mit Herrn Raphael Schön 
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als Vorstand wurde einvernehmlich durch den Aufsichtsrat in der Sitzung vom 15. Dezember 

2010 mit einer Abfindungsvereinbarung aufgehoben. Die Personalaufwendungen sind durch 

die Abfindungsvereinbarung mit TEUR 24 belastet. Seit Beginn des Jahres 2011 ist Herr 

Raphael Schön als Vorstand ohne Dienstvertrag und Vergütung tätig. Die sonstigen betrieb-

lichen Aufwendungen konnten insgesamt um TEUR 147 verringert werden. Das Zinsergeb-

nis hat sich insbesondere durch Zinserträge für Darlehen an Beteiligungsunternehmen um 

TEUR 11 verbessert. Dennoch wurde für das Geschäftsjahr ein Jahresfehlbetrag von TEUR 

57 ausgewiesen. Zur Anwendung der Rechnungslegung an das BilMoG wurde der Verlust-

vortrag um die Auswirkung der Aktivierung von latenten Steuern (TEUR 237) zum 1.1.2010 

angepasst. Insgesamt weist die Gesellschaft ein Eigenkapital von TEUR 1.319 aus. 

Die Sitzverlegung der L-KONZEPT Holding AG nach Berlin erfolgte auch, um die geänderte 

regionale Präferenz der L-KONZEPT Gruppe auszudrücken. 

 

Zukünftige Entwicklung und Risiken (und Chancen) der künftigen Entwicklung 

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter enthält m.E. folgende Kernaussagen zur künfti-

gen Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft: 

1. Temporär ist ab 2009 eine erhebliche Eintrübung des Marktes für Bauträgerfinanzierun-

gen eingetreten, deren vollständige Erholung abzuwarten bleibt. Ein Ausstieg der Deut-

schen Kreditbank AG aus dem Geschäft der gewerblichen Bauträgerfinanzierung wird ei-

ne erhebliche Lücke für alle diesbezüglichen Marktteilnehmer hinterlassen, deren indivi-

duelle Bewältigung durch die betroffenen Unternehmen erforderlich ist. Allerdings ist die 

Sicherstellung der strategischen Liquidität ohne die geplante Unterstützung der Großakti-

onäre weiterhin anspruchsvoll und wird ein enges Kostenmanagement sowie die Aufgabe 

unnötiger Kostenpositionen und Investitionen verlangen. 

2. Die Integration verschiedener Standorte mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen und 

Unternehmenskulturen wirft eine Reihe von Problemen und Unsicherheiten auf, welche 

sich bereits materialisiert haben. Dabei entspricht es dem Wesen der L-KONZEPT Hol-

ding AG, als Beteiligungsholding, dass in diesem Zusammenhang Beteiligungsent-

scheidungen wie bereits in 2010 auch in der Zukunft  ständig überprüft und ggf. auch 

wieder revidiert werden. 

3. Allgemein ist festzustellen, dass die Marktlage für Immobilien in den Neuen Bundeslän-

dern derzeit und in absehbarer Zukunft differenziert bleibt. Daher wird es für eine weiter-
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hin erfolgreiche Geschäftstätigkeit von L-KONZEPT darauf ankommen, funktionierende 

Marktnischen und neue Standorte zu identifizieren und vertrieblich erfolgreich zu nutzen. 

Wesentlich für den zukünftigen Erfolg der Gesellschaft sind die Hinzugewinnung neuer 

Vermittler und der Ausbau bestehender Vertriebspartnerschaften unter Bewahrung der er-

forderlichen vertrieblichen Unabhängigkeit. 

4. Mit notariellem Kaufvertrag hat die L-KONZEPT Holding AG das Objekt „Wilhelm-Sam-

met-Straße 11“ von der L-KONZEPT Leipzig GmbH erworben. Ziel ist es, das denkmal-

geschützte Objekt an einzelne Erwerber zu veräußern, zu sanieren und damit eigene Er-

träge zu generieren, welche die Gesellschaft unabhängiger vom Beteiligungsergebnis 

machen sollen. Der Vorstand der L-KONZEPT Holding AG, Berlin, erwartet für das Jahr 

2011 einen Beteiligungsertrag in angemessener Größenordnung sowie ab 2012/2013 ei-

gene Erträge aus dem Projektgeschäft. 

zu 1.  

Der Erfolg der Beteiligungsunternehmen hängt neben dem Vertriebserfolg maßgeblich von 

der Objektfinanzierung ab. Derzeit werden laufende Objekte in Leipzig noch von der Deut-

schen Kreditbank AG und der Raiffeisenbank Grimma eG finanziert. Nach dem Rückzug der 

Deutschen Kreditbank AG aus der gewerblichen Bauträgerfinanzierung ist künftig teilweise 

eine Finanzierung durch die L-KONZEPT Holding AG vorgesehen. Damit die Möglichkeit zur 

Bereitstellung von Liquidität besteht, wurden schon erfolgreich Maßnahmen getroffen, um 

das Kostenmanagement der L-KONZEPT Gruppe zu intensivieren und nicht betriebsnot-

wendige Aufwendungen zu vermeiden. 

Zur Erschließung weiterer finanzieller Mittel wurde der Vorstand schon mit Beschluss der 

außerordentlichen Hauptversammlung vom 30. November 2007 ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 6. Dezember 2012 durch die Ausgabe neuer 

Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchs-

tens TEUR 1.000 durch die Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuer Aktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre fallweise 

auszuschließen. 

zu 2.  

Die Integration verschiedener Standorte mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen wird der-

zeit nicht mehr weiter betrieben. Die Unternehmensgruppe beschränkt sich auf die Konsoli-

dierung der Unternehmen der Gruppe auf die sie unmittelbar Einfluss ausüben kann. So 
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wurde die mittelbare 50-%ige Kommanditbeteiligung an der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, 

Lindau, im Geschäftsjahr veräußert. In Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung der 

Beteiligungsgesellschaften sollen Beteiligungsentscheidungen auch zukünftig getroffen wer-

den. 

zu 3. 

Das Erkennen von Marktnischen und neuen profitablen Standorten liegt in der Verantwor-

tung der Unternehmensleitung. Der Vertrieb von Wohneinheiten in den Beteiligungsunter-

nehmen der Gesellschaft erfolgt jedoch überwiegend durch externe Vertriebspartner. Prob-

leme mit Vertriebspartnern können damit unmittelbar den Geschäftserfolg der Konzernunter-

nehmen beeinflussen und sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft auswirken. 

zu 4. 

Der Erfolg einer Beteiligungsholding ist unmittelbar mit den aus den Beteiligungsunterneh-

men abgeführten Erträgen verbunden. In den vergangenen Jahren wurden jedoch Jahres-

fehlbeträge in nicht unbeträchtlicher Höhe erwirtschaftet, so dass zum Bilanzstichtag unter 

Berücksichtigung der aktiven latenten Steuern ein Gesamtverlust von über TEUR 681 aus-

gewiesen wird. Damit die Gesellschaft unabhängiger von Beteiligungsergebnissen wird und 

auch die aufgelaufenen Verluste steuerlich wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden können, 

hat sich der Vorstand der Gesellschaft dazu entschlossen, mit der Gesellschaft selbst Bau-

trägerprojekte abzuwickeln. Für diesen Zweck wurde nach dem Bilanzstichtag das Objekt 

„Wilhelm-Sammet-Straße 11“ in Leipzig erworben. Beginnend mit diesem Projekt werden ab 

2012/1013 eigene Projekterträge erwartet.  
 

Zusammenfassend stelle ich als Abschlussprüfer gemäß § 312 Abs. 1 Satz 2 HGB fest, dass 

die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft, insbesondere die An-

nahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und die Beurteilung des Unternehmens, 

wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht Ausdruck gefunden haben, als realistisch 

anzusehen ist. 

Ergänzend verweise ich zur Lagebeurteilung auf meine Ausführungen zur Gesamtaussage 

des Jahresabschlusses der Gesellschaft in Abschnitt E. meines Berichts. 
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II. Entwicklungsbeeinträchtigende und bestandsgefährdende Tatsachen 

Ich habe bei meiner Prüfung folgende nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige, ent-

wicklungsbeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen festgestellt: 

Die Gesellschaft hat auch im Jahr 2010 einen Jahresfehlbetrag erzielt. Dieser beträgt TEUR 

57 und hat sich damit um TEUR 346 gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres verbessert. Im 

Berichtsjahr hat die Gesellschaft vom erstmals möglichen Wahlrecht zum Ansatz aktiver 

latenter Steuern Gebrauch gemacht. Zum 1.1.2010 wurde das zukünftige Steuerminde-

rungspotenzial für innerhalb von fünf Jahren verrechenbare Verluste aktiviert. Dadurch wur-

de in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2010 der zum 31.12.2009 ausgewiesene Gesamtverlust 

von TEUR 862 um TEUR 238 auf TEUR 624 vermindert. Aufgrund des Jahresfehlbetrags  

wird zum Jahresende ein bilanzielles Eigenkapital von TEUR 1.318 ausgewiesen.  

Das vorläufige Ergebnis für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Mai 2011 beträgt 

minus TEUR 61 und wurde durch den Abbau der Bankguthaben gedeckt. Der Bestand an 

liquiden Mitteln beträgt zum 31. Mai 2011 TEUR 381. Aufgrund der Aufnahme des Bauträ-

gergeschäfts in der Gesellschaft, verbunden mit der angespannten wirtschaftlichen Lage der 

Gesellschaft, weise ich darauf hin, dass es in dem Berichtsjahr folgenden Geschäftsjahren 

unter Umständen zu einem Unterschreiten der Hälfte des Grundkapitals kommen könnte. 

Der Vorstand wäre dann gemäß § 92 Abs. 1 AktG gehalten, unverzüglich die Hauptver-

sammlung einzuberufen und ihr dies anzuzeigen. Der Vorstand wurde auf die Pflichten ge-

mäß § 92 Abs. 1 AktG hingewiesen. 

Im vorliegenden Jahresabschluss ist das Risiko einer Wertberichtigung der Beteiligungsan-

sätze nicht berücksichtigt, da der Vorstand der L-KONZEPT Holding AG davon ausgeht, 

dass die in den Beteiligungsunternehmen eingetretenen Verluste nur vorübergehend sind. 

Der Vorstand geht in seiner Finanzbedarfsplanung für das Jahr 2011 von Kosteneinsparun-

gen in der Gesellschaft und Ausschüttungen, insbesondere aus den Beteiligungsunterneh-

men L-KONZEPT Leipzig GmbH, Leipzig, aus. Zur Konsolidierung der Gesellschaft steht der 

Vorstand Raphael Schön seit Anfang des Jahres 2011 aufgrund einer Vereinbarung mit dem 

Aufsichtsrat der Gesellschaft ohne Vergütung weiterhin zur Verfügung. Der weitere Vor-

stand, Herr Prof. Dr. Hanno Strang, erhält ebenfalls keine Vorstandsvergütung. Er wird nur 

für Beratungsleitungen vergütet. 
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Der Gesellschaft wurde durch die Beteiligungsgesellschaften Liquidität zugeführt. Um von 

Beteiligungserträgen unabhängiger zu werden, ist die Gesellschaft mit Beginn des dem Be-

richtsjahr folgenden Geschäftsjahres selbst als Bauträger tätig. Sollte es dem Vorstand der 

Gesellschaft jedoch nicht gelingen, die Bauträgerfinanzierung zu sichern und ggf. Kapital 

bzw. liquide Mittel von den Gesellschaftern oder Dritten zu beschaffen und sollten die Betei-

ligungsunternehmen künftig keine Gewinne an die L-KONZEPT Holding AG, Berlin, aus-

schütten, könnte die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit der L-KONZEPT Holding AG, Berlin, 

drohen. Der Vorstand wurde auf die bestehenden Risiken hingewiesen. 
 

III. Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungsle-
gung und Verstöße gegen sonstige Vorschriften 

Bei der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind keine 

Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen festgestellt 

worden, die schwer wiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern 

gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag darstellen. 
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C. Durchführung der Prüfung 

I. Gegenstand der Prüfung 

Ich habe den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 

der Gesellschaft für das zum 31. Dezember 2010 endende Geschäftsjahr geprüft. Die Buch-

führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung sowie die mir 

erteilten Aufklärungen und Nachweise liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  

der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prü-

fung unter Einbeziehung der Buchführung und der mir erteilten Aufklärungen und Nachweise 

ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den 

Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise 

Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. 
 

II. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 

Bei der Durchführung meiner Jahresabschlussprüfung habe ich die Vorschriften der 

§§ 317 ff. HGB und die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach ist die Prüfung so zu 

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 

des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen 

der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-

gebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen 

Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-

resabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hin-

reichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil bildet. 

Auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes, der internationa-

len Prüfungsstandards entspricht, habe ich zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Die-

se basiert auf einer Einschätzung des Unternehmensumfelds, Auskünften der Geschäftsfüh-

rung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, analytischen Prüfungs-
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handlungen zur Einschätzung von Prüfungsrisiken und zur vorläufigen Beurteilung der Lage 

der Gesellschaft.  

Die Gesellschaft verfügt über ein den Größenverhältnissen des Unternehmens entsprechend 

angepasstes internes Kontrollsystem. 

Die Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems führte nicht zu 

einer ausreichenden Prüfungssicherheit, so dass unter Berücksichtigung des Risikoprofils 

verstärkt substantielle Prüfungshandlungen durchgeführt wurden. Danach wurden durch 

Anwendung substantieller analytischer (Plausibilitätsprüfungshandlungen) und sonstiger 

substantieller Prüfungshandlungen (sonstige Einzelfallprüfungshandlungen) schwerpunkt-

mäßig Bereiche, die erheblichen Einfluss auf den ausgewiesenen Jahreserfolg haben, ge-

prüft.  

Die in meiner Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden 

Schwerpunkten der Prüfung: 

Aussagebezogene Prüfungshandlungen: 

• Prozess der Jahresabschlusserstellung  

• Vollständigkeit und Bewertung der Finanzanlagen  

• Vollständigkeit und Werthaltigkeit der Forderungen  

• Vollständigkeit und Bewertung der aktiven latenten Steuern  

• Ausweis und Veränderung des Eigenkapitals  

• Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen  

• Vollständigkeit und Bewertung der Verbindlichkeiten  

• sonstige betriebliche Aufwendungen 

Sonstige Prüfungshandlungen: 

• Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht 

Im Rahmen der sonstigen substanziellen Prüfungshandlungen habe ich Saldenbes-

tätigungen bzw. -mitteilungen  von den für die Gesellschaft tätigen Kreditinstituten, Rechts-

anwälten und Steuerberatern eingeholt. 

Im Rahmen der sonstigen substantiellen Prüfungshandlungen habe ich Stichprobenverfah-

ren angewendet. Die Auswahl der Stichproben erfolgte nach dem systematischen Stichpro-

benverfahren. 
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Zukunftsbezogene Angaben im Lagebericht habe ich vor dem Hintergrund der Jahresab-

schlussangaben auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Abschlussprü-

fung gewonnenen Erkenntnissen beurteilt. 
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D. Feststellungen zur Rechnungslegung 
 

I. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die 

Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach meinen Feststellun-

gen den gesetzlichen Vorschriften. 

Die Rechnungslegung ist IT-gestützt mittels System DATEV. Die Sicherheit der für die Zwe-

cke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet. 
 

II. Jahresabschluss 

Der mir zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist ordnungsmä-

ßig aus den Büchern und den weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft entwickelt 

worden. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss 

übernommen. Die gesetzlichen Vorschriften zur Gliederung, Bilanzierung und Bewertung 

sowie zum Anhang wurden eingehalten. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrags zur Rechnungslegung wurden befolgt. Die Angaben der Gesamtbezüge der 

gesetzlichen Vertreter ist in zulässiger Anwendung von § 286 Abs. 4 HGB unterblieben. 
 

III.  Lagebericht 

Der Lagebericht der Geschäftsführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lage-

bericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss sowie mit den von mir bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der 

Lage der Gesellschaft. Meine Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die 

wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind, 

und dass die Angaben nach § 289 Abs. 2 und Abs. 3 HGB vollständig und zutreffend sind. 

Die gemäß § 312 AktG im Lagebericht wiedergegebene Erklärung stimmt mit dem von mir 

geprüften Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbe-

richt) überein. Einwendungen gegen den Bericht des Vorstands waren nicht zu erheben. 
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E.  Stellungnahme zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisie-

rungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht 

vor (Art. 67 Abs. 8 Nr. 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 

Nr. 2 EGHGB nicht angepasst.  

Zum 01.01.2010 wurde aufgrund des Übergangs auf die Rechnungslegungsvorschriften 

nach BilMoG aktive latente Steuern in Höhe von TEUR 237 bilanziert, die zum 31.12.2010 

gemäß Art. 67 Abs. 6 EGHGB im Verlustvortrag enthalten sind. 

 

I.  Wesentliche Bewertungsgrundlagen und wesentliche Änderungen in den Bewer-
tungsgrundlagen 

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

angegeben. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Un-

ternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Best-

immungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.  

Im Einzelnen hebe ich nachfolgend die meines Erachtens wesentlichen Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden hervor: 

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Finanzanlagen beinhalten 

im Wesentlichen Anteile an verbundenen Unternehmen, darunter an der L-KONZEPT 

Leipzig GmbH, Leipzig, und an der L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig. 

Die L-KONZEPT Leipzig GmbH hat im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag von TEUR 556 

(VJ. Jahresüberschuss TEUR 35) erzielt und weist ein Eigenkapital von TEUR 717 aus. Im 

Jahresergebnis sind u.a. schon Vertriebsaufwendungen von TEUR 669 enthalten, deren 

Ertragsrealisierung im Folgejahr erfolgen wird. Aufgrund dieser stillen Reserven besteht im 

Berichtsjahr kein Bedarf für eine außerplanmäßige Abschreibung der Anteile an der 

L-KONZEPT Leipzig GmbH, Leipzig. 

Der im Geschäftsjahr 2010 von der L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig, ausgewiesene 

Jahresüberschuss beträgt TEUR 575 und führte am Bilanzstichtag zu einem Eigenkapital-

ausweis in Höhe von TEUR 360. Zum Bilanzstichtag wird damit kein nicht durch Eigenkapital 
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gedeckter Fehlbetrag mehr ausgewiesen. Der von der L-KONZEPT Sachsen GmbH, 

Leipzig, ausgewiesene Jahresüberschuss resultiert aus Gewinnausschüttungen aus der 

50%igen Beteiligung an der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, Lindau. Diese Beteiligung wurde 

im Geschäftsjahr von der L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig, veräußert, so dass künftig 

nicht mehr mit weiteren Ausschüttungen aus der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, Lindau, 

gerechnet werden kann. Im Berichtsjahr besteht kein Bedarf für eine außerplanmäßige Ab-

schreibung der Anteile an der L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig. 

II.  Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.  

III.  Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ist nicht wesentlich durch den Übergang auf die 

neuen Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG beeinflusst. Durch die Anwendung der 

neuen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften und die Abschaffung von einigen Wahl-

rechten soll nach Vorgabe des Gesetzgebers ein besseres Bild der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage vermittelt werden. Dadurch, dass die Stetigkeit in zulässiger Weise durch-

brochen wird, die Vorjahreszahlen aber gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht angepasst werden 

müssen, ist der erstmalige BilMoG-Abschluss nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. 

Dies vorausgeschickt vermittelt nach meinen Feststellungen der Jahresabschluss – d. h. als 

Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB). 

Bei meinen nachfolgenden Ausführungen gehe ich daher insbesondere auf die Sachverhalte 

ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamt-

wirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher 

Bedeutung sind (IDW PS 250). 
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F.  Analyse der Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft 

I.  Ertragslage 

Zur Darstellung der Ertragslage bringe ich in der nachfolgenden Übersicht eine unter be-

triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten abgeleitete Ergebnisrechnung. 
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Die Betriebsleistung der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 96,4 % (TEUR 

54) verringert, da keine Managementleistungen für die verbundenen Unternehmen im Ge-

schäftsjahr angefallen sind. 
 

Personalaufwand 

Der Dienstvertrag mit Herrn Raphael Schön als Vorstand wurde mit einer Abfindungsverein-

barung einvernehmlich durch den Aufsichtsrat aufgehoben. Die Personalaufwendungen sind 

durch die Abfindungsvereinbarung mit TEUR 24 belastet. Ab Beginn des Jahres 2011 ist 

Herr Raphael Schön weiter als Vorstand ohne Vergütung tätig. 

Mit Aufsichtsratsbeschluss vom 15. Dezember 2010  wurde Herr Prof. Dr. Hanno Strang mit 

sofortiger Wirkung als weiterer Vorstand der Gesellschaft bestellt. Dieser erhält für seine 
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Vorstandstätigkeit keine Vergütung. Beratungsleistungen für die Gesellschaft werden ge-

sondert vergütet. 
 

Andere betriebliche Aufwendungen 

In dieser Position sind vor allem Beratungs- und Verwaltungskosten, Mietraten und neutrale 

Aufwendungen enthalten.  
 

Finanzergebnis 

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 31.12.2010 31.12.2009 
 TEUR TEUR 

Erträge aus Beteiligungen 148 0 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 41 23 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen  - 6 0 

 183 23 

Die Verbesserung des Finanzergebnisses im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt TEUR 

160 betrifft überwiegend Erträge aus der Beteiligung an der L-KONZEPT Leipzig GmbH, 

Leipzig, und resultiert aus Dividendenausschüttungen für das Jahr 2007. 
 

Latente Steuern 

Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB Gebrauch gemacht 

und latente Steuern ausgewiesenen. Diese Steuern sind aus dem verbleibenden Verlust-

vortrag ermittelt, dessen Verrechnung innerhalb der nächsten 5 Jahre erwartet wird. Der 

angewandte Steuersatz wurde pauschal mit 30 % für Körperschaft- und Gewerbesteuer an-

genommen. Anteilige aktive latente Steuern auf Verlustvorträge des Vorjahres wurden ge-

mäß Art. 67 Abs. 6 EGHGB mit dem Verlustvortrag verrechnet. 
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II.  Vermögenslage 

In der folgenden Bilanzübersicht sind die einzelnen Posten nach wirtschaftlichen und finan-

ziellen Gesichtspunkten zusammengefasst. 
!
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Das Vermögen der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 686 erhöht. 

Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Zunahme der liquiden Mittel mit TEUR 285, 

auf die Zunahme der Forderungen gegen verbundene Unternehmen mit TEUR 69 und auf 

die Aktivierung latenter Steuern gemäß § 274 HGB (TEUR 316) zurückzuführen. Dagegen 

haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um TEUR 452 er-

höht. 
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Finanzanlagen 

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 31.12.2010 31.12.2009 
 TEUR TEUR 

L-KONZEPT Leipzig GmbH, Leipzig 902 902 

L-KONZEPT Projekt GmbH, Leipzig 104 104 

L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig  101 101 

L-KONZEPT Verwaltungs GmbH, Leipzig  0 0 

GRUNDINVEST Leipzig GmbH, Leipzig  0 13 

 1.107 1.120 

Die L-KONZEPT Leipzig GmbH hat im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag von TEUR 556 

(Vorjahresüberschuss TEUR 35) erzielt und weist ein Eigenkapital von TEUR 717 aus. Im 

Jahresergebnis sind u.a. schon Vertriebsaufwendungen von TEUR 669 enthalten, deren 

Ertragsrealisierung im Folgejahr erfolgen wird. 

Die L-KONZEPT Projekt GmbH hat im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag von TEUR 1 

(Vorjahresfehlbetrag TEUR 24) erzielt und weist ein Eigenkapital von TEUR 55 aus. 

Die L-KONZEPT Sachsen GmbH hat im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von TEUR 

576 (VJ. Jahresfehlbetrag TEUR 118) erzielt und weist ein Eigenkapital von TEUR 360 aus. 

Die Anteile an der GRUNDINVEST Leipzig Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH, 
Leipzig, wurden im Geschäftsjahr zum Nennwert veräußert. 

Im vorliegenden Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 ist das Risiko einer Wertbe-

richtigung der Beteiligungsansätze nicht berücksichtigt, da der Vorstand der L-KONZEPT 

Holding AG davon ausgeht, dass die in den Beteiligungsunternehmen eingetretenen Verlus-

te nur vorübergehend sind.  
 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

Der Posten enthält zwei Darlehen über insgesamt TEUR 80 an die L-KONZEPT Leipzig 

GmbH zu Finanzierung des Bauträgerobjekts Weberstraße in Zwenkau sowie Forderungen 

aus Umlagen an die L-KONZEPT Projekt GmbH (TEUR 10). 
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Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten 

Der Posten enthält im Wesentlichen Erstattungsansprüche aus Körperschaftsteuer und Soli-

daritätszuschlag (TEUR 32). 
 

Aktive latente Steuern 

Der Posten beinhaltet aktive latente Steuern für zum 1. Januar 2010 vorhandene Verlustvor-

träge und aktive latente Steuern auf den angepassten Jahresfehlbetrag. Die Gesellschaft 

geht davon aus, dass die Verlustvorträge innerhalb von vier bzw. fünf Jahren mit positiven 

Jahresergebnissen verrechnet werden können. Der angenommene Gesamtertragsteuersatz 

beträgt 30 %. Die auf Verlustvorträge zum 1.1.2010 vorhandenen aktiven latenten Steuern 

von TEUR 237 wurden gemäß Art. 67 Abs. 6 EGHGB mit dem Verlustvortrag verrechnet. 

TEUR 79 entfallen auf das laufende Geschäftsjahr. 
 

Flüssige Mittel 

Die Gewinnausschüttung der L-KONZEPT Leipzig GmbH sowie gewährte Darlehen der 

L-KONZEPT Sachsen GmbH führten zur Zunahme der liquiden Mittel um TEUR 285. 

Zur Entwicklung des Finanzmittelbestands verweise ich auf meine Ausführungen zur Finanz-

lage in Abschnitt F. III. dieses Berichts. 

Die durchschnittlichen Liquiditätsgrade entwickelten sich wie folgt: 
 
  2010 2009 2008 
  % % % 

Liquidität 1. Grades  80,1 235,0 2.641,7 

Liquidität 2. Grades  85,1 616,2 4.611,7 

Liquidität 3. Grades  85,1 616,2 4.611,7 
 

Eigenkapital 

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahresausweis in Höhe des 

Jahresfehlbetrags von TEUR 57 unter Berücksichtigung des um latente Steuern von TEUR 

237 angepassten Verlustvortrags auf TEUR 1.318 erhöht. Die Eigenkapitalquote hat sich 

von 93 % auf 76 % vermindert. 
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Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich wie folgt: 
 
 Stand zum    Stand zum 
 1.1.2010 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.12.2010 
 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Personalaufwendungen 0 0 0 56 56 

Jahresabschluss 30 30 0 13 13 

Aufsichtsratsvergütung 12 0 0 8 20 

Andere Rückstellungen 1 1 0 0 0 

 43 31 0 77 89 
 

Die Aufsichtsratsvergütungen werden ebenso wie die rückständigen Vorstandsgehälter und 

Abfindungsbeträge im Jahr 2011 beglichen. 
 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 
 31.12.2010 31.12.2009 
 TEUR TEUR 

L-KONZEPT Leipzig GmbH, Leipzig 59 68 

L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig 462 0 

 521 68 

Die Verbindlichkeiten resultieren im Wesentlichen aus Geldanlagen der Tochtergesellschaf-

ten beim Mutterunternehmen. 

Sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind innerhalb eines 

Jahres fällig. 
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III.  Finanzlage 

Zur Darstellung der Finanzlage verweise ich auf die Kapitalflussrechnung im Lagebericht der 

Gesellschaft (Anlage 1). 
 

Die einzelnen Teilbereiche der Kapitalflussrechnung stellen sich wie folgt dar: 
 
! "#$#! "##%!

! 3&45! 3&45!

W$#K+V)M>+$7#+)$7='8?'(+S'#JKX=%#%X%59T'5%+ A-+ .+

! 19/C+!Z9-=!&9'+,+(-!+9<=![LO7\GU! ].!>>^! ].!@%%^!

+ <8U$##789+$8+?$#+45)PMS+&7"+:B:B,.:.+ ,AH+ .+

W$#K+V)M>+$7#+?'(+E8L'#%5%5M8#%X%59T'5%+ :A+ 2+:-+

W$#K+V)M>+$7#+?'(+V58$8&5'(789#%X%59T'5%+ .+ .+

K9=82+(-D,'X-9M)!L)'0+1)'2+(!1)-!O,+9+PM,;;)8:C+1-! "I>! .!$>!

O,+9+PM,;;)8:C+1-!9M!7+:9+(!1)'!B)',C1)! $$"! $"F!

V58$8&"5%%')=M8?#+$"+D8?'+?'(+Y'(5M?'+ @%F+ ::,+

Der Cash-Flow und der Cash-Flow-Return on Investment (CF-ROI) entwickelten sich wie 

folgt: 
 
  2010 2009 2008 
     

Cash-Flow  - 55,26 - 399,98 - 343,28 

CF-ROI  - 3,4 % - 27,8 % - 19,0 % 
 

Der Finanzmittelbestand setzt sich wie folgt zusammen: 
 
! "#$#%$%&#&! "#$#%$%&&'! ()*+,-)*.,/!
! 3&45! 3&45! 3&45!
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G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss und 

dem Lagebericht der L-KONZEPT Holding AG das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 

zum 31. Dezember 2010 unter dem Datum vom 10. Juni 2011 den nachfolgenden uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk gemäß Anlage 5 wie folgt erteilt: 

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers: 

An die L-KONZEPT Holding AG 

Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
L-KONZEPT Holding AG, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 
31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Ge-
sellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auf-
fassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurtei-
lung bildet. 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Nach meiner Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft unter dem Vorbe-
halt, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 in der vorliegenden Fas-
sung festgestellt wird. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

Der vorstehende Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 der L-KONZEPT 

Holding AG, Berlin, habe ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den 

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstat-

tet. 

Leipzig, den 10. Juni 20111 

 
 Untch 
 Wirtschaftsprüfer 
 
 
 
 
 

                                         
1  Bei Veröffentlichung oder Wiedergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abwei-

chenden Form (einschließlich der Übernahme in eine andere Sprache) bedarf es zuvor meiner erneuten Stel-
lungnahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; ich wei-
se insbesondere auf § 328 HGB hin. 
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Anlage 2 

 BILANZ  
    
 L-KONZEPT Holding AG 

Berlin 
 

    
 zum  
  
AKTIVA 31. Dezember 2010 PASSIVA 
   
 

 

P 
 31. Dezember 2010 31. Dezember 2009 
 EUR EUR EUR 
    
A. Anlagevermögen    

    
I. Sachanlagevermögen    

 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung  1.646,00 4.349,00 
     

II. Finanzanlagen    
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.107.401,75  1.107.401,75 
2. Beteiligungen   1,00 1.107.402,75 12.753,70 

    
B. Umlaufvermögen    

    
I. Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.332,00  2.857,52 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 91.402,00  22.206,81 
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht 6.131,65  3.333,15 
4. sonstige Vermögensgegenstände   32.570,57 133.436,22 4.351,63 

    
II. Kassenbestand, Guthaben bei 

Kreditinstituten   396.607,31 112.081,62 
    
C. Rechnungsabgrenzungsposten  1.018,69 1.018,69 

     
D. Latente Steuern  316.373,83 1.018,69 

 
 31. Dezember 2010 31. Dezember 2009 
 EUR EUR EUR 
    
A. Eigenkapital    

    
I. Gezeichnetes Kapital  2.000.000,00 2.000.000,00 

    
II. Bilanzverlust  681.771,99- 861.936,46- 

        
    
  1.318.228,01 1.138.063,54 
B. Rückstellungen    

 sonstige Rückstellungen  89.430,00 43.200,00 
    
C. Verbindlichkeiten    

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26.960,39  18.078,54 
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

Euro 26.960,39 (Vorjahr: Euro 18.078,54)    
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen 521.017,71  68.125,97 
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

Euro 521.017,71 (Vorjahr: Euro 68.125,97)    
3. sonstige Verbindlichkeiten   848,69 548.826,79 2.885,82 

 - davon aus Steuern Euro 848,69 
(Vorjahr: Euro 2.885,82)    

 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 
Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)    

 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
Euro 848,69 (Vorjahr: Euro 2.885,82)      

          
    
  1.956.484,80 1.270.353,87 
          

 
          
    
  1.956.484,80 1.270.353,87 
          
    
     



Anlage 3 

   
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 
  
L-KONZEPT Holding AG 
Berlin 
  
 

 

 2010 2009 
 EUR EUR Euro 
    

1. Umsatzerlöse  1.617,87 56.244,48 
    

2. sonstige betriebliche Erträge  2.380,04 1.851,36 
    

3. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter 177.088,21  -85.434,12 
b) 
 
 

soziale Abgaben und Aufwendungen 
für Altersversorgung und für 
Unterstützung   12.685,81 189.774,02 13.840,71 

    
4. Abschreibungen    

 
 
 

auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und auf  
Sachanlagen   2.093,00 2.632,21 

    
5. sonstige betriebliche Aufwendungen  130.189,12 281.857,77 

    
6. Erträge aus Beteiligungen    147.897,73   0,00 

    
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    40.707,36   23.233,43 

 - davon aus verbundenen Unternehmen: 
Euro 37.227,50 (Vorjahr: Euro 22.544,48)    

    
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    6.289,22   291,55 

 - davon an verbundene Unternehmen: 
Euro 6.253,66 (Vorjahr: Euro 287,36)    

    
9. 

 
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit  135.742,36- 402.727,09- 

    
10. 

 
Steuern vom Einkommen und 
vom Ertrag 78.864,13-  124,23- 

    
11. sonstige Steuern   467,00 78.397,13- 0,00 

          

12. Jahresfehlbetrag    57.345,23-  402.602,86- 

13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr    624.426,76-   459.333,60- 

14. Bilanzverlust  681.771,99- 861.936,46- 
           











Anlage zum Anhang 

 ANLAGENSPIEGEL  
    
 L-KONZEPT Holding AG, Berlin  
    
 zum  
  
 31. Dezember 2010  
 

 

  Anschaffungs-,    Anschaffungs-,        
  Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen/ Herstellungs- kumulierte Abschreibungen Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen  
  kosten   Umgliederungen kosten Abschreibungen Geschäftsjahr   Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert 
  01.01.2010    31.12.2010 01.01.2010    31.12.2010  31.12.2010 
  Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

             
             

I. Sachanlagen             
             

 Andere Anlagen, Betriebs- und  
Geschäftsausstattung 8.827,49 0,00 2.750,09 0,00 6.077,40 4.478,49 2.093,00 2.140,09 0,00 4.431,40 0,00 1.646,00 

             
 Summe Sachanlagen 8.827,49 0,00 2.750,09 0,00 6.077,40 4.478,49 2.093,00 2.140,09 0,00 4.431,40 0,00 1.646,00 

             
II. Finanzanlagen             

             
1. Anteile an verbundenen             

 Unternehmen 1.107.402,75 0,00 0,00 0,00 1.107.402,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.402,75 
2. Beteiligungen 12.752,70 0,00 12.752,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             
 Summe Finanzanlagen 1.120.155,45 0,00 12.752,70 0,00 1.107.402,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.402,75 

             
             

 Summe Anlagevermögen 1.128.982,94 0,00 15.502,79 0,00 1.113.480,15 4.478,49 2.475,00 2.140,09 0,00 4.431,40 0,00 1.109.048,75 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

An die L-KONZEPT Holding AG 

Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der L-KONZEPT Hol-

ding AG, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 ge-

prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Sat-

zung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufga-

be ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzuge-

ben. 

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-

schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den La-

gebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 

rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-

tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-

ternen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 

und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 

die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-

zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-

abschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinrei-

chend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Nach meiner Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 

der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft unter dem Vorbehalt, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezem-

ber 2009 in der vorliegenden Fassung festgestellt wird. Der Lagebericht steht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-

schaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Leipzig, den 10. Juni 20101 

 
 Untch 
 Wirtschaftsprüfer  

 

 
 

                                         
1  Bei Veröffentlichung oder Wiedergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abwei-

chenden Form (einschließlich der Übernahme in eine andere Sprache) bedarf es zuvor meiner erneuten Stel-
lungnahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; ich wei-
se insbesondere auf § 328 HGB hin 
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Wirtschaftliche Grundlagen der Gesellschaft 

Die Gesellschaft betreibt ihren Geschäftsbetrieb in angemieteten Geschäftsräumen am Sitz 

der Gesellschaft in Berlin. 

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr im Durchschnitt zwei Mitarbeiter (Teilzeitkräf-

te sind zugerechnet und ohne Berücksichtigung des Vorstandes). 

Die L-KONZEPT Holding AG, Berlin, ist eine im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse 

notierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Schwerpunkt auf den Erwerb bzw. die Gründung 

von Unternehmen in der Immobilienbranche setzt. 

Zwischen der L-KONZEPT Holding AG, Berlin, und dem Bankhaus Gebr. Martin AG, Göp-

pingen, (nachfolgend: Bankhaus) wurde am 31. Januar 2008/6. Februar 2008 eine Zahl- und 

Hinterlegungsstellen-Vereinbarung getroffen. Danach wird das Bankhaus nach Bedarf anfal-

lende Tätigkeiten im Zusammenhang mit der urkundlichen Abwicklung, der Abwicklung von 

Hauptversammlungsterminen, der Einlösung von Wertpapieren etc., Kapitalerhöhungen und 

Bereitstellung von Dividende und Zins durchführen. Für die zu erbringenden Leistungen be-

rechnet das Bankhaus der Gesellschaft seine jeweils üblichen Sätze aus ihrer gültigen Kon-

ditionentabelle. Die unbefristete Vereinbarung trat mit Unterzeichnung in Kraft und kann von 

beiden Seiten mit einer Frist von 90 Tagen ohne Nennung von Gründen schriftlich gekündigt 

werden. 

Zwischen der Gesellschaft und Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wurde 

am 1./14. Dezember 2009 ein Vertrag über die Betreuung der Aktie der L-KONZEPT Holding 

AG, Berlin, getroffen. Gegenstand des Vertrags ist die Unterstützung des Gesellschaft am 

Kapitalmarkt und insbesondere im Börsenhandel mit der Bereitstellung von Zusatzliquidität 

im elektronischen Handelssystem Xetra. Der Vertrag trat am 1. Januar 2010 in Kraft. Er wird 

zunächst auf einen Zeitraum von einem Jahr abgeschlossen und verlängert sich auf unbe-

stimmte zeit, wenn er nicht mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende des Vertragsjahres 

schriftlich gekündigt wird. 

Zwischen der Gesellschaft und der RENTA-KONZEPT Real Estate GmbH, Leipzig, wurde 

am 25. Juni 2008 ein Buchhaltungsvertrag geschlossen. Danach wurde die L-KONZEPT 

Holding AG, Berlin, u.a. mit der Kontierung von Belegen und der Buchung von Geschäfts-

vorfällen beauftragt. Bei einer monatlichen Vergütung von EUR 300,00 (ohne gesetzliche 
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Umsatzsteuer) beginnt der Vertrag am 1. Juli 2008 und kann mit einer Frist von drei Mona-

ten zum Ende eines jeden Kalenderjahres gekündigt werden. 

Mit notarieller Beurkundung vom 17. April 2007 (UR-Nr. 1030 des Notars Dr. Albrecht 

Randelzhofer, Leipzig) hat die Gesellschaft alle Anteile an der L-KONZEPT Baumanage-

ment GmbH (nunmehr: L-KONZEPT Leipzig GmbH), Leipzig, und an der L-KONZEPT Pro-

jekt GmbH, Leipzig, zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von TEUR 1.000 erworben. Eine 

Kaufpreisaufteilung auf die erworbenen Geschäftsanteile wurde ausdrücklich nicht getroffen. 

Die Gewinnbezugsrechte aus den Geschäftsanteilen beider Beteiligungen stehen der Ge-

sellschaft für die Zeit ab dem 1. Januar 2007 zu. Dieser Vertrag war Gegenstand der Nach-

gründungsprüfung nach § 52 Aktiengesetz. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat 

diesem Vertrag am 18. April 2008 zugestimmt; die Eintragung im Handelsregister beim 

Amtsgericht München (HRB 167242) datiert vom 3. Juni 2008. 

Zwischen der L-KONZEPT Leipzig GmbH, Leipzig, als Darlehensgeberin und der 

L-KONZEPT Holding AG, Berlin, als Darlehensnehmerin wurde am 8. Oktober 2009 ein Dar-

lehensvertrag in Höhe von bis zu TEUR 60 geschlossen. Das Darlehen soll zur Deckung der 

laufenden Kosten der Gesellschaft verwendet werden. Bei einem Zinssatz von 4 % p. a. und 

in Abhängigkeit von der Zinsentwicklung der Europäischen Zentralbank hat das Darlehen 

eine Laufzeit bis zu einem Jahr. Der Darlehensnehmer kann das Darlehen ganz oder teil-

weise vorzeitig zurückführen.  

Im Geschäftsjahr 2008 hat die L-KONZEPT Holding AG, Berlin, 100 % der Anteile an der 

L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig, (vormals L-KONZEPT Real Estate GmbH, Leipzig) 

erworben. Der Kauf und die Übertragung der Geschäftsanteile an der L-KONZEPT Sachsen 

GmbH, Leipzig, erfolgten gemäß Vertrag vom 16. Juli 2008 (UR-Nr. T1239 des Notars Rolf 

R. Tzschaschel, Leipzig) mit wirtschaftlicher Wirkung zum 17. Juli 2008. Damit verbunden 

war das Gewinnbezugsrecht der Gesellschaft für die Zeit ab dem 1. Januar 2008. 

Vertragsbestandteil dieser GmbH-Anteilsveräußerung waren u.a. an einige Verkäufer einge-

räumte Optionsrechte über den Verkauf und die Abtretung von Aktien der L-KONZEPT Hol-

ding AG, Berlin, die diese mit dem Verkauf und der Abtretung der Anteile an der 

L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig, ausgeübt haben. Die Höhe des festgelegten Options-

preises ist verbunden mit der Gewährleistung der Ertragskraft der L-KONZEPT Sachsen 

GmbH, Leipzig. Die Käufer der Kaufoption garantieren den Veräußerern der Aktien der Ge-

sellschaft und der L-KONZEPT Holding AG, Berlin, selbst, ein jährliches ausschüttungsfähi-
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ges Vorsteuerergebnis der L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig, von EUR 1,0 Mio. für die 

Jahre 2008 bis 2010. Bei Abweichungen um mehr als 15 % der garantierten Gewinnbeträge 

sollen Anteilsanpassungen innerhalb bestimmter Grenzen auf der Grundlage der festgestell-

ten Jahresabschlüsse der L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig, erfolgen. 

Kerngeschäft der L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig, ist das Sanierungsgeschäft insbe-

sondere im Bereich denkmalgeschützter Altbauimmobilien mit einem regionalen Fokus auf 

das Bundesland Sachsen. 

 

 

Steuerliche Grundlagen der Gesellschaft 

Die Gesellschaft unterliegt uneingeschränkt den gesetzlichen Regelungen zur Gewerbe-, 

Körperschaft- und Umsatzsteuer und wird unter der Steuernummer 29/441/12233 beim Fi-

nanzamt Berlin-Körperschaften (vormals: Steuernummer 143/101/10966 beim Finanzamt 

München) geführt. 
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Gesellschaftsrechtliche Grundlagen 

 

Gründung Die Gesellschaft wurde am 15. März 2007 gegründet.  

Firma L-KONZEPT Holding AG, Berlin  

Sitz Berlin, Zweigniederlassungen werden nicht unterhalten. 

Der Sitz der Gesellschaft wurde am 30. August 2010 von 

Grünwald, Landkreis München, nach Berlin verlegt. 

Satzung Es gilt die Satzung in der Fassung vom 30. August 2010. 

Handelsregister Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts 

Berlin unter der Nr. HR B 129462 B (davor: Handelsregis-

ter des Amtsgericht München unter der Nr. HR B 167242) 

eingetragen. Letzter vorliegender Auszug datiert vom 10. 

Februar 2011. 

Gegenstand Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Un-

ternehmens die Beteiligung an in- und ausländischen Un-

ternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweignieder-

lassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Unter-

nehmen gründen, erwerben oder sie veräußern, sie unter 

einheitlicher Leitung zusammenfassen, Unternehmens-

verträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung 

der Beteiligung beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Be-

trieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen 

auszugliedern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene 

oder fremde Rechnung in Anspruch nehmen sowie Ga-

rantien und Bürgschaften für Tochterunternehmen und 

Dritte übernehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Aus-

land Grundeigentum erwerben, belasten, veräußern und 

verwalten. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und 

Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des Gesell-

schaftszwecks dienen. 
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Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

Rechtsform Aktiengesellschaft 

Grundkapital EUR 2.000.000,00; eingeteilt in 2.000.000 auf den Inha-

ber lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) mit 

einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 

1,00 je Aktie. 

Beschlüsse Der vom Vorstand aufgestellte, von der BDO Deutsche 

Warentreuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, geprüfte und mit dem uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2009 wurde bisher nicht festgestellt.  

Stimmrecht Gemäß § 18 Ziffer 2 der Satzung der Gesellschaft ge-

währt jede Aktie eine Stimme. Vorzugsaktien ohne 

Stimmrecht sind nicht ausgegeben. Unterschiedliche 

Stimmrechte bestehen bei der Gesellschaft daher nicht. 

Größe der Gesellschaft  Die Gesellschaft gilt gemäß § 267 Abs. 1 HGB als eine 

kleine Kapitalgesellschaft. 

Kapitalerhöhung Mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung 

vom 30. November 2007 wurde der Vorstand der Gesell-

schaft ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital bis zum 6. Dezember 2012 durch Ausgabe 

neue Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder 

mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um TEUR 1.000, 

durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuer Aktien gegen 

Bar- und /der Sacheinlagen zu erhöhen und hierbei das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

-  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, so-

weit dies zur Vermeidung von Spitzenbeträgen erfor-

derlich ist; oder 
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-  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, 

soweit die Kapitalerhöhung zum Erwerb von Unter-

nehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Patenten 

oder anderen gewerblichen Schutzrechten oder Li-

zenzrechten oder einer einen Betrieb bildenden Ge-

samtheit von Wirtschaftsgütern erfolgt; oder 

-  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, so-

weit die Kapitalerhöhung unter Einrechnung anderwei-

tiger nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Ermächti-

gungszeitraum bereits beschlossener oder durchge-

führter Kapitalmaßnahmen oder Veräußerung eigener 

Aktien zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht 

überschreitet und der Ausgabepreis den Börsenkurs 

nicht wesentlich unterschreitet; oder 

-  wenn der Ausschluss des Bezugsrechts im wohlver-

standenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

 Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhö-

hung und ihrer Durchführung zu bestimmen. 

Offenlegung  Die Offenlegung des Jahresabschluss zum 31. Dezember 

2009 gemäß § 325 HGB im elektronischen Bundesanzei-

ger erfolgte am 9. Februar 2011. 

Vorstand Vorstand war im Berichtszeitraum der Diplom-Kaufmann 

Raphael Schön, Leipzig.  

 In der Aufsichtsratssitzung vom 15. Dezember 2010 wur-

de Herr Professor Dr. Hanno Strang mit sofortiger Wir-

kung zum weiteren Mitglied des Vorstandes bestellt. Er ist 

einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen 

des § 181 BGB befreit , soweit dies möglich ist. Die Be-

stellung erfolgt mit sofortiger Wirkung bis zum 31. De-

zember 2012. 
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Aufsichtsrat Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind im Anhang der Ge-

sellschaft (Anlage 4) aufgeführt .  

Aktionäre Die als Aktionäre an der Gesellschaft beteiligten Perso-

nen und Unternehmen sind im Lagebericht der Gesell-

schaft (Anlage 1) aufgeführt .  

Verbundene Unternehmen  Wesentliche verbundene Unternehmen und Beteiligungen 

der Gesellschaft sind die L-KONZEPT Leipzig GmbH, 

Leipzig, die L-Konzept Projekt GmbH, Leipzig, und die L-

KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig. 

Konzernabschluss Die Gesellschaft erstellt als Muttergesellschaft einen 

freiwilligen Konzernabschluss nach HGB. 
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Definition finanzanalytischer Kennzahlen zum 31. Dezember 2010 

 

Vorbemerkung: 

Werden Quotienten aus Zeitpunktgrößen (Stichtag des Jahresabschlusses) und Zeitraum-

größen (Geschäftsjahr) gebildet, so werden für die Zeitpunktgrößen Durchschnittswerte her-

angezogen, damit sich die einbezogenen Größen auch zeitlich entsprechen. 

 
 
 
1. Eigenkapitalquote Eigenkapital 
 ---------------------------------------- 
 Gesamtkapital 
 
2. Liquidität 1. Grades flüssige Mittel 
 -------------------------------- 
 kurzfristiges Fremdkapital 
 
3. Liquidität 2. Grades flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen + 
 sonstige Wertpapiere 
 ---------------------------------------- 
 kurzfristiges Fremdkapital 
 
4. Liquidität 3. Grades flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen + 
 sonstige Wertpapiere + Vorräte 
 ------------------------------------------------------- 
 kurzfristiges Fremdkapital 
 
5. Cash-Flow-Return-on-Investment Cash Flow  
 ------------------------------------------------- 
 Gesamtkapital 
 
 
6. Cash-Flow nach DVFA/SG Jahresüberschuss + Abschr. auf das AV 
 - Zuschr. auf das AV ± Veränd. Pens.RSt. 
 ± Veränd. Sonst. langfr. RSt ± Veränd. SoPo 
 ± wesentliche andere zahlungsunw. Aufwend. 
 u. Erträge ± wesentliche ungew. zahlungsunw.  
 Aufwendungen und Erträge 

 



1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschafts-
prüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusam-
menfassend ,,Wirtschaftsprüfel' genannt) und ihren Auftraggebern über Prü-
fungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes aus-
drücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch
zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber
begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der
nachstehenden Nr.9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages
(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein be-
stimmter wirtschaftlicher Erfolg, Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist be-
rechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu
bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die
Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervor-
schriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs-
und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung,
ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch
genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann
Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen
und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durch-
führung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich
vereinbart ist.
(4) Andert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen
Außerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf
Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch
ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages
notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des
Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen,
Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschafts-
prüfers bekannt werden.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklä-
rungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu
bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unab-
hängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt
insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf
eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzu-
stellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsauf-
trägen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich
erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirt-
schaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

DerAuftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirt-
schaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeich-
nungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kos-
tenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

A*lege s

7. Weitergabe einer beruflichen Außerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Außerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte,
Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des
Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Ein-
willigung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9)
nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.
(2) Die Verwendung beruflicher Außerungen des Wirtschafisprüfers zu
Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer
zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auf-
traggebers.

8. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat derAuftraggeberAnspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er
auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages
verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handels-
gewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftrag-
geber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die
erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne
Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr.9.
(2) DerAnspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unver-
züglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht
auf einervorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nachAblauf eines Jahres
ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Außerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Außerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Außerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist derAuftraggeber
vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung

des$323Abs.2HGB.
(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die
Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit
Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem.
$ 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn
eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begrün-
det sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus
mehreren Pfl ichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben.
Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung
ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufein-
anderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher
oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als ein-
heitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mit-
einander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(3) Ausschlußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von
einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte
von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis
erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchs-
begründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer
Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung
Klage erhoben wird und derAuftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.
Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit
gesetzl icher Haftungsbeschränkung.
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10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Anderung oder Küzung des durch den Wirtschafts-
prüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlus-
ses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht statt-
findet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirt-
schaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf
die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder
an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Ein-
willigung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut
zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weitervenruendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wi rtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig
zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den
Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auf-
traggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesent-
lichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen,
daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer andenrueitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuer-
erklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden
Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher
Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten
Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Venvaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschal-
honorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter
Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerb-
steuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Venrualtun gsgerichtsbarkeit sowie i n Steuerstrafsachen
und

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung,
Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebs-
veräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Uberprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahr-
genommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der
Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht über-
nommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle
Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auf-
traggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich
dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen
handelt, es sei denn, daß derAuftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht ent-
bindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche
Außerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung
des Auftraggebers aushändigen.
(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene
Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten
oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer ange-
botenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach
Nr.3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur
fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch
des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unter-
lassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen
sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirt-
schaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.
(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Ver-
gütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung
einesAuftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen
sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seinerAnsprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschafts-
prüfer auf Verlangen des Aufiraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die
er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen
erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirt-
schaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser
bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von
Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Foto-
kopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.


